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DIE ARTIKEL 1554

In der Seestadt Wısmar fand Menno Simons 1m Wınter 553/54 ein Asyl,
seine schriftstellerische Tätigkeit wieder aufnehmen und seinem

Landsmann Gellius Faber auf dessen Streitschrift anNntwOrtien konnte, eben-
Lasco auf ine bereits 1545 erschienene Bekämpfung der Lehre Menno‘s

VO  - der Menschwerdung Christil. ach der Wirksamkeit des Wısmarer
Reformators Hınrich Never und aufgrund der versöhnlichen Haltung der
Bürgerschaft durfte auf Duldung hoffen.
Diese uhe wurde durch die Ankunft der reformierten Flüchtlinge gestOrt,
die AUS London hatten weichen mussen und vergeblich 1n Dänemark
Aufnahme gebeten hatten. Sıe wurden VO  e} den 1n Wısmar ansässıgen und
dorthin geflüchteten Täutern liebreich aufgenommen, aber ohnten iıhnen
diese Wohltat schlecht. S1ie ockten Streitgespräche mMi1t ihnen heraus und
ließen eilends Martın 1cron, der schon nach Emden weıtergezogen Wal,
nach Wısmar kommen, MIit Menno disputieren”®. uch mit den Luthe-
Ianern suchten sS1e 1Ns Gespräch kommen und verhandelten eingehend
mıiıt Hınrich Smedenstedt. Durch die Betriebsamkeit der retormierten
Flüchtlinge wurden die lutherische Geistlichkeit und der Rat auf S1e aut-
merksam, auch Menno*‘s Unterschlupf® und die Existenz eıiner kleinen täutfe-
rischen Gemeinde wurden den Behörden ekannt. Am Februar 1554,
einem Sonntag, 1eß der Rat 1n allen Kiırchen eın öffentliches Mandat VeeI-

lesen, durch das allen Wiedertäutfern und Sakramentsschändern geboten
wurde, die Stadt binnen Tagen verlassen. Dıie Retormierten mußten

Februar weiterziehen, und auch Menno wird mit den Seinigen das
Feld geraumt haben*.
Als der Sturm sıch gelegt hatte, wırd Menno nach Wısmar zurückgekehrt
se1ın und eın anderes Versteck gefunden haben Denn 1n demselben Jahr
(1554) findet 1n Wısmar ine Zusammenkunft VON sıeben Altesten be-
kannt durch die „Beschlüsse VO  3 Wısmar“®. Nach einem alten Bericht

entsprechend der Wichtigkeit der Streitfragen sieben, siıcher Menno S1-
INONS, irk Philips, Leenaert OuUuwens und Gıillis VO  a} Aachen Die übrigen,
deren Anwesenheit wird, sind Hans Busschaert, Hoyte Renix und
Herman Va  e Tielt Die beiden ersten wurden IYST 1555 Altesten e1IN-
ZSESECTZT, und Herman Va  w} Tielt Wartr Lehrer (Vermahner) Wısmar. Dıie

Artikel sind teilweise undeutlich, wahrscheinlich infolge der Schwierigkeit,
die verschiedenen abweichenden Meıiınungen aut einen gemeinsamen Nenner
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bringen. ber die Eınigung Wr notwendig, weıl diese Bestimmungen die
„Reinheit der Gemeinde Gottes“ garantıeren sollten®.

Artikel Von der Mischehe
Dıiese wiıird entschieden abgelehnt und mi1t dem Bann bestratt. Jedoch iSt
Wiederaufnahme möglich, wWeNnl der Gebannte ein rechtschaffenes christli-
ches Leben führt Er MU: sıch einer Probezeit unterziehen.
Kommentar: ırk Philıps 1St der Meınung, daß ein Gebannter NUur dann
wieder aufgenommen werden kann, wenn sich entweder VO  e dem —

gläubigen Partner trennt oder ıh: ZUr Gemeinde bringt‘. Menno dagegen
empfiehlt die Wiederaufnahme, auch W CII der ungläubige Partner sich
nıcht der Gemeinde anschließt?.

Artikel Vom Handeltreiben m1E Gebannten

Jeglicher Handel mit solchen, die durch den ann VO  3 der Gemeinde ausSgC-
schlossen sind, 1St verboten, außer WEe1nll sıch einen Notfall handelt.
Kommentar: Dies entspricht der Auffassung VO  e’ ırk Philıps, während
Menno den Landwirten einen Tauschverkehr zugesteht, damıit S1e ıhre
Produkte loswerden un sich MI1t dem Nötigen eindecken können. Nur darf
daraus kein geselliger Verkehr entstehen?.

Artikel Von der Ehemeidung
Grundsätzlich 1St Ehemeidung geboten. ber WEenNnl der andere Ehegatte
des (kranken) Gewi1ssens willen nıcht 1in die Meidung einwilligen kann,
dann verbieten die Schriftstellen ..  ber die Ehe die Meıidung. Nur oll INa  }

prüfen, ob der Widerstand die Ehemeidung ARN Gewissensbedenken
erfolgt oder Aaus dem „ RIe1SCh Das wird S1C] bald zeıgen. Wenn die vorher
ungläubige Trau eiınes Gebannten sich der Gemeinde anschließen will, dann
handele INa  e} nach Artikel
Kommentar: Hıer siegt Menno'‘s mildere Auffassung VO  e} der Ehemeidung“
über die der Strengeren Partel. iırk spricht siıch 1n dem Traktat: „Eıne be-
kentenisse Va  } der afsonderinghe“ entschiedener AaUS, WenNnn auch zugibt,
dafß INa  } die schwachen Gewissen schonen und für S1e Erleuchtung beten
mu{$11

Artıkel Vom Ehebruch
Wenn ein Gläubiger und eın Ungläubiger ıne Ehe geschlossen hatten, ehe
der ZuUur Gemeinde hinzutrat, und W CI NU:  n der 7zweıte Ehebruch be-
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geht dann 1ST die Ehe gebrochen Jedoch WE der Ehebrecher Sünde
bereut und sich bessern 111 dann erlauben die „‚Brüder dem gläubigen
Teil die eheliche Gemeinschaft IN1L dem Ungläubigen wieder autzunehmen
Allerdings mu{(ß sCLIMHN Gewı1ssen dies können un die Verhältnisse
1LL1USSCI1 dies rechtfertigen Die „Brüder sollen aber den Ungläubigen VOTLI-

her ermahnen Handelt siıch jedoch mutwilligen Ehebrecher,
dann 1ST der unschuldige 'Teil frei, untersteht aber dem Rat und Beschlufß
der Gemeinde, auch Sachen der Wiıederverheiratung
Kommentar Die Täuter anerkennen YäBES Ehe als gültig, die bevor
der Ehegatten gläubig wurde, nach der Weıse der Welt durch das
Eheversprechen, geschlossen wurde!? Ehescheidung 1ST 1Ur SCn FEhebruchs
ZESTALLEL (Matth Doch 1STE Versöhnung möglıch Dıie „‚Brüder sind
;ohl die Vorsteher der Gemeinde, W Iie auch die Gemeinde sıch das Recht
vorbehält, den unschuldigen 'Teil als trei erkliären und gegebenenfalls
Zustimmung ZUr Wiederverheiratung geben.

Artikel Meidung oder Scheidung scNn Unglaubens?
Falls e1in ungläubiger Ehegatte des Glaubens willen VO  3 dem gläubigen
Partner sıch trennen 111 oll der Gläubige sıch rechtschaffen verhalten,
ohne An K= NEUEC Ehe einzugehen, und WAar lange, WIC der Ungläubige frei
1STt Heıratet aber N oder ergibt siıch der Hurereı, darf auch der
Gläubige wieder heiraten, nach Beratung und M1t Zustimmung der Geme1ınn-
deältesten
Kommentar Im ersten Fall 1STt Ehemeidung ZEMECINT, Zzweıten Fall wird
die Ehescheidung ausgesprochen Wiıederverheiratung 1ST gebunden den
Rat un die Zustimmung der Gemeindeältesten SO lesen nach dem besse-
fen ext bei Y geis*3 Merkwürdig hier entscheiden die Gemeindeältesten
Be1 Artıikel Wr die Gemeinde C1inNn Zeichen, dafß noch keine feste Kir-
chenordnung estand und die Täufergemeinden siıch elit des ber-
SAaNZES befanden

Artikel Von der Eheschließung
Die Gemeinde erlaubt den gläubigen Kindern gläubiger Eltern nıcht ohne
Einwilligung der Eltern heiraten WECNN .16 VO  - den Eltern unterhalten
werden Aber wWenn die Kınder ihren Eltern die schuldige Ehre
haben un: die Eltern ihre Zustimmung VELWCISCIN, dann können Sie den
Kindern nıcht das Recht CISCHCI Entscheidung nehmen uch oläubige
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Eın Bild VOIl der Sıtzung der Täuterakten-Kommiuission, der Va der Z1)pp
7zuletzt teilnahm, Maı 1964
Von lınks Pastor Dr Heinold Fast, Prot. IIr der Z1)pp; Dr Ernst Crous,
Prot. Heıinrıch Bornkamm, Prot Dr Cornelius Krahn

{

Pastor (Jtto Schowalter
aut dem Weijerhoft. VEıne der etzten Aufnahmen, Y\\Sommer 964

(Fotos Paul! Schowal ter‘) /



Dr meı Werner Zımmermann, Gotha, 1890 1964
OtO Starke Verlag, Limburg/Lahn)

Proft. Wıilhelm Kerber, Thorn Pastor Lic theol Emil Händıges
Z 1881 — 1965
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Gedenkstein
Ehren Menno S1imons

neben der Menno-Kate
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Menno-Kate
MIt Linde be] Oldesloe.

Hıer wurden vıiele
Schritten Mennos gedruckt

(Fotos durch Otto
Regıer, Bad Segeberg)
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SO W AT CS üher: Grundstück Grünhagen bel Marıen urg/ Westpr. Au -nahme 1929
Die Famılıen Bruno un Gerhard Ewert tanden nach em zweıten Weltkrieg

eine Heımat 1 Uruguay.

Auf dem Wege AD Kırche MI1t dem EeErSteEeN agen 195/ 1n Gartental;, Uruguay
amı 1e Gerhard Ewert, MI1t Bruno Ewert, dem Vater.

(Fotos durch uth Cramer, geb Lwert)
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Kıinder ungläubiger Eltern sollen ıhre Eltern un Rat fragen und iıhnen
die schuldige Ehre erweısen. Wollen diese aber nıcht einwillıgen, dann trıtt
die Gemeinde die Stelle der Eltern. Heimliche Eheschließungen sind
bestraten.
Kommentar: Es soll dem Gebot gemälßs gelebt werden. Die Gemeinde
kontrolliert nıcht 1Ur das Eheleben ihrer Mitglieder, sondern auch Ver-
lobung und Eheschließung**. Im niederländischen Gesetzbuch (Zıvilgesetz)
1St heute noch die AGUE Van eerbied“ vorgeschrieben, Vollhjährige

Jahren, die ohne Einwilligung ihrer Eltern heiraten wollen, mussen sich
diese kte durch Vermittlung des zuständıgen Amitsrichters verschaffen.

Artikel Von weltlichen Gerichten

Die Altesten gestatten den Gläubigen ine rechte Sache VOT das Gericht
der Obrigkeit bringen, csotern daraus nıchts Ungöttliches entsteht.
Kommentar: Es 1St auffallend, da{ß Menno und die anderen Altesten, die
das Vorbild der neutestamentlichen Gemeinde stark beachteten, 1n diesem
Punkt davon 1abwichen. WAar wırd sıch nıcht Streitigkeiten VO  w} (Ge-

meindegliedern untereinander gehandelt haben, W 1e€e in Korinth KOr 6
ber daß mMa  w} überhaupt siıch die Obrigkeit wandte, WAar schon ıne
bedenkliche Sache In spaterer eıt War den Gläubigen verboten, iırgend-
welche Streitfragen VOL den Rıchter bringen”®.

Artıkel Vom Waffentragen UN der Wehrlosigkeit
Nach des Landes Sıtte autft der Reise einen Stock oder Degen autf der Schul-
ter Lragen, halten die Altesten für erlaubt. Dagegen 1St nıcht ZESTALLEL,
aut Betfehl der Obrigkeit mi1t (rıchtigen) Waiten einer Inspektion er-

scheinen, außer wWenn siıch unbewaffnete Knechte handelt.
Kommentar: Die Altesten vertirefen also nıcht die absolute Wehrlosigkeit.
Es W ar Fatsam, siıch unterwegs der Landstreicher und Bettler erwehren
können mit einer Walfte, die ZUE Schau wurde. Schwieriger wurde
CS, wenn INa  e} früher der Bürgerwache angehört und den Waitenübungen
und Inspektionen teilgenommen hatte. Da mufßte der Gläubiggewordene
sıch seinem eister bekennen, der die vollkommene Wehrlosigkeit g-
predigt und geübt hatte!®. In spateren Zeıten konnten die Mennoniten sıch
VO  a dem Wachtdienst loskauten. Der letzte Satz 1St unverständlich. Liest
mMa  w „onweerlicke“, dann könnte 11  } ine Art Ersatzdienst enken.
ber Ygelß, der durchweg die besseren Lesarten hat, schreibt „weerlicke
knechten“!!; dies müßte sich auf Söldner beziehen, die zugleich Gemeinde-
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glieder waren und für die ine Ausnahme gemacht würde. kann Ur

Sapch: NO  e lıquet.
Artıkel Wer darf als Lehrer (Vermahner) auftreten?
Niemand darf VO  un sıch Aaus ıne Rundreise durch die Gemeinden antreten,

in ihnen das Lehramt auszuüben, WE nıcht VO  a seiner Gemeinde
oder einem Altesten dazu ermächtigt ISt
Kommentar: Diese Bestimmung sollte sowohl dem Einbruch auswärtiger
Prediger 1n bereits bestehende Gemeinden wehren, als auch etwaıge Reise-
lust eindämmen un die Versorgung der einzelnen Gemeinde durch den be-
rufenen Lehrer garantıiıeren"®.
Die Artikel V}  - Wısmar siınd ein etzter Versuch, die auseinander streben-
den Auffassungen 1n der Gemeinde (sottes einander anzugleichen, ine Art
Kirchenordnung schaffen und sie mIiIt der Autorität der Altesten Ver-

sehen. Schon 1m nächsten Jahr kommt den ersten Abtrennungen. och
haben die Wısmarer Artikel für die Zukunft ıne YEW1SSE Bedeutung.
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